
2275 Personen zahlen 

Im Rahmen der Wohnbauför-
derung vergibt der Staat zinslose 
Darlehen bis zu einem Betrag von 
maximal 200 000 Franken. Die Hö-
he der jährlichen Rückzahlungsrate 
ist einkommensabhängig und liegt 
zwischen 3 und 15 Prozent, die Lauf-
zeit kann bis zu 33 Jahren betragen. 
Wie Regierungsrätin Marlies Amann-
Marxer in der Beantwortung einer 
Kleinen Anfrage des FL-Abgeordne-
ten Thomas Lageder ausführte, leis-
ten derzeit 2275 Personen Rückzah-
lungen für ihr Wohnbau-Darlehen. 
Eine Aussage zur durchschnittli-
chen Laufzeit konnte Amann-Mar-
xer aufgrund fehlender statistischer 
Grundlagen nicht machen. Die Mehr-
heit der Darlehensnehmer habe je-
doch eine Tilgungsrate von über 3 
Prozent definiert, sodass die maxi-
male Laufzeit von 33 Jahren im 
Durchschnitt stark unterschritten 
werde. In den vergangenen Jahren 
wurde gemäss Beantwortung jähr-
lich im Schnitt ca. 20 Bezügern die 
Rückzahlungsraten reduziert. Eine 
Erhöhung der Tilgungsrate nach 
oben erfolgt automatisch im Rah-
men des Gesetzes und auf Basis des 
jährlich von der Gemeinde übermit-
telten steuerbaren Bruttoeinkom-
mens.  (mb)

Schulbusse sind offensicht-
lich doch nicht chronisch überfüllt. 
Derzeit liegen jedenfalls weder der 
Regierung noch der LIEmobil Rekla-
mationen betreffend den Beset-
zungsgrad der Schülerbusse vor, 
heisst  es in der Beantwortung einer 
Kleinen Anfrage des FBP-Abgeordne-
ten Alois Beck. Bei einer systemati-
schen Sicherheitsüberprüfung vor 
einigen Jahren sei ausserdem festge-
stellt worden, dass Schulbusse auch 
bei maximaler Besetzung die gesetz-
lichen Anforderungen erfüllen, führ-
te die zuständige Ministerin Marlies 
Amann-Marxer weiter aus.  (mb)

Pensionsguthaben: Regierung will 
einmalige Auszahlung einschränken   
Rentenrechnung Rund die Hälfte der Rentner bezieht kein zusätzliches Einkommen aus einer Pensionskasse. Während die 
AHV Beitragserhöhungen oder das Streichen des Weihnachtsgeldes erwägt, überlegt die Regierung weitere Massnahmen.
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D
ie AHV steht auf gesunden 
Füssen, doch die Zahl der 
Rentner steigt um circa 
750 pro Jahr. Mit dieser 

Entwicklung kann der Zuwachs an 
Beitragszahlern nicht Schritt halten,  
die Schere zwischen Einnahmen und 
Auszahlungen klam t immer weiter 
auseinander. Um die AHV langfristig 
zu sichern, muss die Politik daher 
frühzeitig entsprechende Weichen 
stellen. Derzeit werden verschiedene 
Möglichkeiten diskutiert: Erhöhung 
des Rentenalters, Erhöhung der Bei-
tragssätze, oder etwa die Streichung 
des AHV-Weihnachtsgeldes. Bei der 
Landtagsabgeordneten Judith Oehri 
(VU) sorgen diese Pläne allerdings 
für Bedenken, sie ortet vor allem bei 
der Streichung des 13. AHV-Lohnes 
Benachteiligungen für Menschen, 
welche ausschliesslich von einer 
AHV-Rente leben. In einer Kleinen 
Anfrage informierte sich Oehri über 
die Anzahl der Betroffenen. 

Finanzielle Situation der Rentner
Laut den Steuerdaten 2012 erhielten 
über die Hälfte der über 65-Jährigen 
kein zusätzliches Einkommen aus 
Pensionskassenleistungen. Bei den 
Haushalten mit verheirateten Perso-
nen beträgt die Quote 50,3 Prozent, 
bei den alleinstehenden weiblichen 
Steuerpflichtigen 60,6 Prozent, bei 
den alleinstehenden männlichen 
Steuerpflichtigen 59,8 Prozent. Da-
mit könne allerdings nicht definitiv 
belegt werden, dass die Personen 
ausschliesslich von der AHV-Rente 
leben. «Es gibt wahrscheinlich Rent-
ner, die Ersparnisse für das Alter ge-
bildet hätten, zudem sind Vermö-
genseinkünfte aus Dividenden, Zin-
sen oder Mieten möglich», heisst es 
in der Beantwortung der Kleinen 

Anfrage. Mehr Aufschluss über die 
finanzielle Situation der Rentner 
gibt hingegen die Anzahl der Bezü-
ger von AHV-Ergänzungsleistungen. 
Hier werden die Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse genau ge-
prüft und die Bezüger dieser Sozial-
leistung besitzen ausser der AHV 
keine anderen ausreichenden finan-
ziellen Lebensgrundlagen. Im Jahr 
2012 waren dies gemäss AHV-Ge-
schäftsbericht 402 Personen. Bezo-
gen auf die rund 6000 Personen im 
Rentenalter ist das eine Quote von 
rund 7 Prozent.
Mehr als die Hälfte der Jungrentner 
(zwischen 65 und 70 Jahren) be-
zieht ebenfalls keine Einkünfte aus 

einer Pensionskasse – und das, ob-
wohl seit über 20 Jahren ein Obliga-
torium für die Pensionskasse be-
steht. Regierungsrat Mauro Pre-
drazzini vermutet: «Offenbar gibt 
es viele Erwerbstätige, die  bei der 
Pensionierung das gesamte Kapital 
der Pensionskasse beziehen und auf 
ein regelmässiges Einkommen in 
Form einer Pensionskassenrente 
verzichten.» Ebenso bestehe die Ge-
fahr, dass ältere Arbeitnehmer auf-
grund schwieriger Arbeitsmarkt-
verhältnisse die Selbstständigkeit 
wählen und dann das gesamte Pen-
sionskassenguthaben beziehen und 
aufbrauchen, bevor sie das Renten-
alter erreicht hätten.

Das Ministerium für Gesellschaft ist 
deshalb der Ansicht, dass der voll-
ständige Bezug des Pensionskassen-
guthabens bei Rentenantritt oder 
Aufnahme einer selbstständigen Tä-
tigkeit erhebliche Nachteile im ho-
hen Alter zur Folge haben kann.  Die 
Möglichkeiten für den vollständigen 
Bezug des Guthabens sollte daher in 
vernünftiger Weise eingeschränkt 
werden. 
Aus der Tatsache, dass rund die Hälf-
te der Rentner kein Einkommen aus 
einer Pensionskasse bezieht, könne 
man allerdings nicht schliessen, dass 
diese in existenzieller Weise auf das 
AHV-Weihnachtsgeld angewiesen 
sind, so das Ministerium.

60,6 Prozent der Frauen über 65 Jahren bezogen 2012 kein zusätzliches Einkommen aus einer Pensionskasse. (Foto: SSI)


